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Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein 
e.v./BDI- Landesvertretung Schleswig-Holstein (UV Nord) - Umdruck 18/801 
Verband Hochschule und Wissenschaft (vhw) - Umdruck 18/809 
Landesrechnungshof (LRH) - Umdruck 18/825 
 
 
Allgemeines 
 
Das Gesamtbild der Stellungnahmen entspricht im Wesentlichen dem Meinungsbild 
aus der Verbändebeteiligung der Landesregierung im Rahmen der Vorbereitung der 
2. Kabinettsbefassung über den Gesetzentwurf zur Vorlage an den Landtag. Die Po-
sitionen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften (dbb und DGB) wurden gem. 
§ 93 Abs. 3 LBG in Abschn. C des Gesetzentwurfs dargestellt und bewertet.    
 
Weitgehend einheitlich wurde positiv bewertet, dass die Umsetzung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 14. Februar 2012 im Wege einer 
Anpassung der Grundgehaltssätze - somit in der stärksten Ausprägung der Alimenta-
tion -und nicht im Wege der tlw. von anderen Ländern verfolgten „Mindestleistungs-
bezügemodelle“, die einen Anspruch auf einen bestimmten Betrag an Leistungsbe-
zügen vorsehen, erfolgt. Lediglich der UVNord sieht die nicht konkret leistungsbezo-
gene Anhebung der Bezüge kritisch und mahnt eine generell stringentere leistungs-
bezogene Besoldung an. Demgegenüber spricht sich der DGB im Rahmen weiterge-
hender Reformansätze gegen individuelle leistungsbezogene Besoldungsbestandtei-
le aus. 
 
Es ist festzuhalten, dass der Gesetzentwurf der Umsetzung der Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts zur Sicherung einer hinreichenden Alimentation im Sinne 
des Art. 33 Abs. 5 GG dient, die jeder Professorin oder jedem Professor einen An-
spruch darauf einräumt. Die Frage einer darüber hinausgehenden individuell stärker 
leistungsbezogenen Ausgestaltung der Besoldung bleibt davon unbenommen. Wei-
tergehende Reformen sollten mit dem für die Beratung notwendigen Zeitbedarf erör-
tert und nicht Gegenstand dieses Vorhabens zur unmittelbaren Umsetzung der Vor-
gaben des BVerfG sein.  
 
Der Gesetzentwurf bewegt sich innerhalb des Spektrums der vom Bund und den an-
deren Ländern getroffenen bzw. derzeit beabsichtigten Regelungen.  
 
Wie bereits an den vorstehend grundlegend unterschiedlichen Positionen einer leis-
tungsbezogenen Ausgestaltung der Besoldung deutlich wird, ergibt die Gesamtschau 
der Stellungnahmen im Übrigen ein eher heterogenes Bild der Bewertungen. Das 
Spektrum reicht von einer generellen Zustimmung ohne Anmerkungen (FH Kiel) über 
tlw. gegenläufige Vorschläge zu Einzelpunkten bis zu weitergehenden Reformüber-
legungen (insbes. vhw und DGB).  
 
In der nachstehenden Bewertung sind die wesentlichen Themen zusammenfassend 
dargestellt, so dass ggf. einzelne Details hier nicht angesprochen sein können. Wei-
tere Einzelheiten könnten ggf. auf Nachfrage bzw. in der vom Bildungsausschuss für 
den 14. März 2013 empfohlenen Anhörung erörtert werden. Folgende zentralen 
Themen lassen sich ableiten: 
 
1. Bezügestruktur 
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a) Festbetragsmodell vs. Stufenmodell  
 
Die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Beibehaltung der durch ein festes Grundgeh-
alt  einerseits und individuelle Leistungsbezüge  andererseits (sog. „2 Säulen-
Struktur“ ) geprägten Besoldungsstruktur wird tlw. ausdrücklich begrüßt (z.B. BdSt). 
Dies entspricht auch dem Meinungsbild der Hochschulen im Rahmen der Beteiligung 
zur Vorbereitung der 2. Kabinettsbefassung. Demgegenüber wird von Verbändeseite 
die Umstellung auf ein System aufsteigender Grundgehälter (Stufensystem), wie es 
einige Länder vorsehen, vorgeschlagen. Dieses lehnt sich an die Besoldungsord-
nung A oder der früheren Professorenbesoldung nach der auslaufenden Besol-
dungsordnung C kw (Prof. Watter befürwortet sogar eine Rückkehr zu dieser alten 
Besoldungsordnung) an. Dabei sind zwei Varianten zu unterschieden: 
 

1. Erfahrungsstufen 
In Anlehnung an die Besoldungsordnung A oder die auslaufende Besoldungs-
ordnung C kw soll ein Aufwuchs der Besoldung durch den im Zeitablauf gege-
benen Erfahrungsgewinn erfolgen (z.B. DHV und DGB). Entsprechende Mo-
delle sehen z.B. Hessen, Bayern, der Bund oder Sachsen vor. 
Der DGB spricht sich gegen individuelle leistungsbezogene Besoldungsbe-
standteile aus. 
 

2. Leistungsstufen 
Eine schärfere Ausprägung beinhaltet insbes. der Vorschlag des vhw, nach 
der neben einem erfahrungsbezogen Aufstieg ein flankierender leistungsbe-
zogener Stufenaufstieg als neuer Leistungsbezug vorgeschlagen wird.  
 

Bewertung: 
 
Die Umstellung auf ein Stufensystem wird nicht als zwingend erforderlich erachtet, 
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. An der vorgesehenen 
Beibehaltung der grundlegenden „2-Säulen-Struktur“ im Rahmen der Erhöhung der 
Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W sollte daher festgehalten werden.   
 
Eine Umstellung auf ein Stufensystem wird für den Wissenschaftsbereich als nur be-
dingt geeignet erachtet. Die von anderen Ländern und dem Bund vorgesehenen Mo-
delle eines Erfahrungsstufensystems stellen zwar ebenfalls eine Stärkung der Ali-
mentation dar, führen aber aufgrund regelmäßig deutlich höherer Endgrundgehälter 
ggf. zu einer Schwächung des Leistungsgedankens, der mit der Reform der Profes-
sorenbesoldung im Jahre 2005 verfolgt wurde. Dieses liegt auch in der aufgrund der 
höheren Endgrundgehälter erhöhten Budgetwirkung, da die Mehrausgaben ggf. 
durch verminderte Leistungsbezüge kompensiert werden müssten. Dieses wäre leis-
tungsfeindlich und wird mit der vorgesehenen Regelung vermieden. Entsprechende 
Lösungen wie in Schleswig-Holstein werden u. a. von NRW, Thüringen oder Sach-
sen-Anhalt verfolgt. Auch das sog. „Mindestleistungsbezügmodell“, wie es derzeit in 
Brandenburg, Bremen oder Hamburg angestrebt wird, beinhaltet wirtschaftlich ledig-
lich eine Aufstockung der festen Grundgehälter durch einen festen Mindestleistungs-
bezug. Insofern wird auch in diesen Ländern kein Stufenaufstieg für notwendig er-
achtet.  
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Ein leistungsbezogener Stufenaufstieg nach dem Modell des vhw würde dazu das 
bisherige System der Leistungsbezüge durch einen neuen Leistungsbezug erweitern 
und damit das Gesamtsystem deutlich komplexer gestalten und letztlich ein stringen-
tes Beurteilungssystem, wie es das LBG fordert, bedingen. Dieses erscheint für den 
Wissenschaftsbereich nicht überzeugend und wäre mit erheblichem Entscheidungs- 
und Vollzugsaufwand verbunden. Die Vergabemöglichkeiten in Bezug auf die bisher 
vorgesehenen Instrumente würden dazu vermindert.  
  
Die verfassungsrechtlichen Bedenken des vhw gegen das im Gesetzentwurf vorge-
schlagene Festbetragsmodell werden nicht geteilt. Richtig ist allerdings, dass die 
Vergabe der Leistungsbezüge im Rahmen transparenter und wissenschaftsadäqua-
ter Verfahren erfolgen muss. Dieses ist aber nicht Gegenstand des Gesetzes son-
dern der Leistungsbezügeverordnung in der Regelungskompetenz des Wissen-
schaftsministeriums und ergänzend der Satzungskompetenz der Hochschulen.  
 
Die bisherige gesetzliche vorgegebene Systematik der Leistungsbezüge sollte daher 
beibehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen stellen eine angemessene Än-
derung im System und nicht des Systems dar. Modifikationen unterhalb der gesetzli-
chen Ebene im Interesse einer gesteigerten Transparenz und Leistungsgerechtigkeit 
der Vergabe von Leistungsbezügen bleiben unbenommen (ggf. im Rahmen der Leis-
tungsbezügeverordnung).  
 
b) „Einheitliches Professorenamt“ W 3 
 
Unter Hinweis auf die ursprüngliche Intention der Professorenbesoldungsreform, die 
zur Einführung der W-Besoldung geführt hat, wird die Trennung in Ämter nach W 2 
und W 3 tlw. hinterfragt (DGB, Prof’in Stein, CAU und vhw). Die bisherige Ämtertren-
nung entspräche nicht der Realität eines gleichen Anforderungsprofils. Es lassen 
sich aus den Stellungnahmen im Wesentlichen zwei Varianten ableiten: 
 
DGB: Gefordert wird im Rahmen weiterer Strukturveränderungen ein einheitliches 
Amt W 3 sowie die Umstellung auf Erfahrungsstufen (Hinweis auf vorst. Buchst. a).  
Betragsmäßig wird das Modell nicht konkretisiert.  
Da der DGB zunächst allerdings die Anhebung der Bezüge in W 2 und W 3 begrüßt 
hat, ergäben sich durch ein einheitliches Amt nach W 3 erhebliche Mehrausgaben 
durch die Überführung von W 2 Stellen nach W 3.  
 
vhw sowie „Variante 1“ der CAU: Anhebung nur der Bezüge in W 2  wie vorgesehen 
und keine Anhebung von W 3. Der vhw fordert dazu die Umstellung auf Leistungsstu-
fen und setzt das erhöhte Grundgehalt als Mindestbezug, das durch im Rahmen ei-
nes Stufensystems zu einem höheren Endgrundgehalt führt (Hinweis auf vorst. 
Buchst. a.) Seitens der CAU wurde dies gekoppelt mit einer Ausweisung ausschließ-
lich von W 3 Stellen bei der CAU zur Überführung bisheriger W-2 Stellen nach W 3. 
Dazu wurde von der CAU vorgeschlagen, auf die Anrechnung der Erhöhungsbeträge 
auf Besondere Leistungsbezüge zu verzichten oder diese abzuschaffen (Hinweis auf 
nachst. Ziff. 3). 
 
Bewertung: 
Betragsmäßig wird mit dieser Variante die W 2 deutlich stärker der W 3 angenähert 
als es der Gesetzentwurf vorsieht (Anhebung W 2 um 15 % und W 3 um 7.5 %). Das 
von der CAU verfolgte Ziel der Schaffung eines einheitlichen Professorenamtes in W 
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3 durch entsprechenden Stellenausweis, wird damit fiskalisch günstiger und kann im 
Vergleich zu der vorgesehenen Anhebung der Besoldung von W 2 und W 3 in etwa 
äquivalent ausfallen. Dieses trägt aber insbes. den Belangen der CAU Rechnung. 
Bei Fachhochschulen, die die Ämter vorwiegend nach W 2 bewerten, wäre der Ver-
zicht auf die Anrechnungsregelung bei Besonderen Leistungsbezügen, die mehr Be-
deutung haben als bei der CAU, mit deutlichen Mehrausgaben verbunden.  
 
Ein Verzicht auf die Anhebung der Bezüge nach W 3 oder ein gänzlich einheitliches 
Amt könnten ggf. aus Sicht betroffener W 3-Professorinnen/Professoren (insbes. so-
fern sie keine hinreichenden Leistungsbezüge erhalten) als Verstoß gegen den Leis-
tungsgrundsatz und das Abstandsgebot erachtet werden und ggf. rechtlich angegrif-
fen werden. Von daher ist an dieser Stelle die Frage der Ämterbewertung angespro-
chen. 
 
Die Trennung in die Professorenämter W 2 und W 3 wird derzeit zunächst durch die 
haushaltsrechtlichen Vorgaben der Stellenpläne determiniert. Die Entscheidung über 
die Zuordnung zu W 2 oder W 3 bestimmt sich statusrechtlich grundsätzlich nach der 
Wertigkeit des übertragenen Amtes. Dieses ist durch die konkreten Verhältnisse vor 
Ort - also der jew. Hochschule - bestimmt. So liegt die Entscheidungskompetenz 
über die Bewertung der übertragenen Ämter im Wissenschaftsbereich zunächst bei 
den Hochschulen. Sofern eine Gleichwertigkeit der Ämter im konkreten Sinne gege-
ben ist, liegt es auch in der Verantwortung der Hochschulen im Benehmen mit dem 
Wissenschaftsressort eine Anhebung der bisherigen W-2 Ämter auf W 3 über geän-
derte Stellenpläne anzustoßen.  
 
Davon zu trennen ist die grundsätzliche Vorhaltung der Ämter nach W 2 und W 3 wie 
es der Bund und alle Länder in ihren Gesetzen bzw. bisher vorliegenden Entwürfen 
vorsehen. Aus Sicht der Landesregierung wird die Vorhaltung der beiden differen-
zierten Ämter weiter für vertretbar erachtet, auch um den Hochschulen eine hinrei-
chende Flexibilität zu sichern. Von daher ist es auch eine Frage der Attraktivität wei-
terhin Ämter nach W 3 vorzuhalten. 
 
Im Ergebnis wird daher die Beibehaltung der bisherigen Struktur als vertretbar erach-
tet. Die Variante der Beschränkung der Anhebung der Bezüge nach W 2 könnte ggf. 
als Zwischenschritt vor weitergehenden Strukturüberlegungen erwogen werden, so-
fern die vorgesehenen Anrechnungsregelungen bestehen bleiben.  
 
2. Maß der Anhebung der Bezüge 
 
Das Maß der Anhebung wurde tlw. als zu gering erachtet. Entweder wurde eine deut-
liche Anhebung der Festbeträge insbes. für W 2 oder im Rahmen der geforderten 
Stufensysteme (vgl. Ziff. 1 Buchst a) ein deutlich höheres Endgrundgehalt gefordert. 
Aus Sicht der Landesregierung sind die vorgesehenen Anhebungen ausreichend, die 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Die Auffassung des vhw, 
dass die Festbeträge nur als Mindestbezug verfassungsrechtlich vertretbar sind und 
ein Aufsteigen des Grundgehalts in leistungsbezogenen Stufen mit einem oberen 
und unteren Korridor bis zu einem Mindest- bzw. Maximalendgrundgehalt zwingend 
notwendig sei, wird nicht geteilt.  
 
Eine großzügigere Lösung würde automatisch zu erhöhter unmittelbarer Haushalts-
belastung und bei gegebenen Budgets zu entsprechend geringeren Vergabemög-
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lichkeiten für Leistungsbezüge führen („kommunizierende Röhren“). Dieses wäre 
leistungsfeindlich und könnte jüngere Nachwuchskräfte benachteiligen. Die Möglich-
keit, dass durch andere Effekte (z.B. aus dem Ausscheiden bisheriger C-
Professoren) finanzielle Spielräume entstehen, ist hierbei nicht entscheidend.   
 
Als kritisch können die Sätze im Hinblick auf die Konkurrenzsituation zu anderen 
Ländern erachtet werden. Insbesondere die Regelungen der Länder, die im Rahmen 
von Stufensystemen zu höheren Endgrundgehältern kommen, wirken bei ausschließ-
licher Betrachtung der Tabellenbezüge zunächst attraktiver als die für SH vorgese-
henen Regelungen. 
 
Grundsätzlich ist es unglücklich, dass die Länder unterschiedliche Regelungen vor-
sehen. Dieses ist letztlich Folge der Neuregelung der Gesetzgebungskompetenzen 
nach der Föderalismusreform I. Dieses hat im Bezügeniveau bereits zu Unterschie-
den geführt, insbes. im Verhältnis zum Bund und den Ländern, bei denen Sonder-
zahlungen in die Grundgehälter eingebaut wurden. Die Bezüge für SH liegen im Ge-
samtbild der Länder eher im unteren mittleren Bereich. Von daher ist hier eher eine 
grundlegende Strukturfrage des allg. Besoldungsniveaus und keine Besonderheit 
des Wissenschaftsbereichs gegeben. 
 
Dazu greift die Betrachtung der Grundgehälter zu kurz, da die Hochschulen in geeig-
neter Weise durch die Vergabe von Berufungs- oder Bleibeleistungsbezügen reagie-
ren können und so etwaige Tabelleneffekte kompensieren können. Dieses ist letztlich 
eine Frage der finanziellen Ausstattung und nicht des Besoldungsgesetzes.  
 
 
3. Anrechnung der erhöhten Grundgehaltssätze auf Le istungsbezüge 
 
Als kritisch erachtet werden die Regelungen zur Anrechnung der Erhöhungsbeträge 
auf bereits gewährte Leistungsbezüge, insbesondere in Bezug auf die sog. „Beson-
deren Leistungsbezüge“. Hierbei wurde u.a. auf Ausführungen in einem Gutachten 
von Battis/Grigoleit verwiesen (DHV). Die Gutachter sehen die Regelungen als Ver-
stoß gegen den hergebrachten Grundsatz des Leistungsprinzips an, da erdiente 
Leistungsbezüge gestrichen bzw. gekürzt würden. Die als Folge wissenschaftlicher 
Leistung aus der Gewährung von individuellen Leistungsbezügen resultierende Ge-
haltsstruktur im Professorenbereich werde damit zu einem großen Teil beseitigt bzw. 
nivelliert.  

Bewertung: 

Die Frage der Zulässigkeit der Anrechnungsregelung ist in der Begründung des Ge-
setzentwurfs des Landes (vgl. Abschn. B sowie Begründung zu § 39 a SHBesG in 
Nr. 6 des Entwurfs) dargestellt. Sie basiert auf den fachlichen Überlegungen des Ar-
beitskreises für Besoldungsfragen. Vergleichbare Anrechnungsregelungen enthalten 
die Gesetze bzw. Gesetzentwürfe anderer Länder, die eine Anhebung der Grund-
gehälter vorsehen. In den Ländern, die anstelle einer Anhebung der Grundgehälter 
einen Mindestleistungsbezug vorsehen, erübrigt sich eine derartige Anrechnungsre-
gelung, da der mit der Anrechnung verfolgte Zweck sich automatisch aus der Ausge-
staltung als Mindestleistungsbezug ergibt. In der finanziellen Wirkung ergibt sich da-
her eine entsprechende faktische Anrechnung, so dass das Mindestleistungsbezü-
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gemodell und die Anrechnungsregelung wirtschaftlich äquivalent sind.   
 
Die Regelung führt zu keiner Verminderung der Besoldungshöhe und wandelt (bis-
lang nicht zum Kern der Alimentation zählende) Leistungsbezüge in ruhegehaltfähi-
ges Grundgehalt (Alimentation) um. Im Ergebnis führt damit die Erhöhung der 
Grundgehälter (in W 2 um 655,05 € und in W 3 um 396,75 €) nur dann zu einer Er-
höhung der Besoldung, sofern bislang keine oder nicht entsprechend hohe Leis-
tungsbezüge gewährt wurden. Es ist insoweit zutreffend, dass bisherige Unterschie-
de in der Besoldungsstruktur in diesem Erhöhungsrahmen beseitigt bzw. nivelliert 
werden. Allerdings ist die These, dass Art. 33 Abs. 2 GG bisherige Abstände dauer-
haft schützt, nicht zutreffend, zumal die die bisherige Struktur erhalten bleibt, sofern 
Leistungsbezüge die Erhöhungsbeträge überschreiten.  

Die Regelung wird vor dem Hintergrund der Bezügeentwicklung seit Einführung der 
W-Besoldung auch aus folgenden Gründen für vertretbar erachtet: 

Verfassungsrechtlich sind Eingriffe durch den Gesetzgeber in die Besoldungsstruktur 
auch zum Nachteil Betroffener im Grundsatz zulässig. Von daher ist nicht ersichtlich, 
dass eine Regelung, die für den einzelnen Betroffenen zu keiner Minderung der Be-
züge führt, sondern allenfalls Gehaltsvorsprünge nivelliert, unzulässig sein soll. Die 
isolierte Betrachtung der Anrechnung ist abwegig.  
 
Wie vom vhw ausgeführt wird, weist auch der Bund in der Gesetzesbegründung zu 
der für den Bund vorgesehenen Regelung (BR Drs. 50/13) auf die nach der Recht-
sprechung des BVerfG und des BVerwG gegebene Zulässigkeit derartiger Anrech-
nungsregelungen hin.  
 
Der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts führt dazu, dass bestehende untergesetzlich 
zugestandene Leistungen rechtswidrig werden, sofern die gesetzlichen Grundlagen 
entfallen oder sich ändern. 
 
Ein Verzicht auf die Anrechnungsregelung ist vor dem Hintergrund der Stellung als 
finanzschwaches Land gegenüber den Regelungen der anderen Länder nicht ver-
tretbar. 
 
Unabhängig von dieser Einschätzung der Rechtslage dürfte mit Widersprüchen und 
Klageverfahren zu dieser Anrechnungsregelung zu rechnen sein. Ein Prozessrisiko 
(so auch der Kanzler der CAU das Präsidium der Uni Lübeck oder Prof‘in Stein), 
kann dabei natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern im Hinblick auf 
Regelungen anderer Länder an dieser Stelle eine Kompromisslinie ins Auge gefasst 
werden sollte, wäre systematisch folgende Abstufung denkbar: 
 

Stufe 1 Altern. a: Vollständiger Verzicht auf Anrechnung  bei besonderen Leis-

tungsbezügen (Dieses entspricht der von der CAU vorgeschlagenen „Variante 2“) 

Mehrausgaben ca. 700 T€ p.a. (Gesamtmehrausgaben aus Gesetzesänderung somit 

ca. 2,2 Mio. €) 
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Stufe 1 Altern. b: Verbleibender Mindestsockelbetrag  150 € bei allen Leistungsbe-

zügen: 

Mehrausgaben 550 T€ p.a. (Gesamtmehrausgaben somit ca. 2,1 Mio. €) 
 

Stufe 2: Kombination aus Stufe 1 Altern. a und b: 

Mehrausgaben 1,1 Mio. € (Gesamtmehrausgaben somit ca. 2,6 Mio. €) 

 
 
4. Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbezüge  
 
Bemängelt wird tlw. die Herabsetzung der Prozentsätze der Ruhegehaltfähigkeit der 
Leistungsbezüge (Absenkung von 40 % auf 34 %  bzw. von 80 % auf 68 %).  
 
Bewertung: 
 
Die Regelung dient der Kompensation der automatisch voll ruhegehaltfähigen erhöh-
ten Grundgehälter. Auch die anderen Länder, die eine Erhöhung der ohnehin ruhe-
gehaltfähigen Grundgehaltssätze vorsehen, haben entsprechende Regelungen. Der 
Bund oder einzelne andere Länder sehen tlw. deutlichere Minderungen vor. Von da-
her kann aus dieser Regelung kein Konkurrenztatbestand zu anderen Ländern her-
geleitet werden. 
 
5. Überführung der Kanzlerinnen und Kanzler in die W-Besoldung 
 
Auch hier ergab sich eine eher geteilte Meinung. Die Ablehnung dieser Maßnahme 
(u. a. LRH, Prof. Watter, BdSt) wurde im Wesentlichen damit begründet, dass diese 
Funktionen einer Behördenleitung entsprechen und daher weiterhin eine Besoldung 
nach der Besoldungsordnung A oder B sachgerecht sei.  
 
Bewertung: 
 
Die Funktion hat sich in der Praxis dem Wissenschaftsbereich angenähert. Dieses 
hatte bereits in der Vergangenheit zur Forderung einer Überführung in die W-
Besoldung geführt. Das Land folgt damit auch dem Vorbild anderer Länder (z.B. 
FHH), um eine größere Flexibilität in der Ausgestaltung der Besoldung und damit ggf. 
eine gesteigerte Attraktivität zum Einstieg und Verbleib in der Funktion zu erreichen. 
Dies gilt vorrangig für die kleineren Hochschulen. Damit wird auch vermieden, dass 
durch ggf. alternativ denkbare Hebungen Verwerfungen in der A-Besoldung zu ande-
ren Bereichen entstehen. Insofern ist die Lösung den besonderen Bedürfnissen des 
Wissenschaftsbereichs geschuldet.   
 
Im Weiteren wird auf die anliegende Übersicht verwiesen.  
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Thomas Losse-Müller 
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